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FUER KANADA UND NEUFUNDLAND MONTREAL, den 29.September 1937 

Ottawa. 
'Ha.Handels- u.Zahlungsabk. 
Betr.: Angebote deutscher Firmen 

nach Kanada« 

Es ist die Beobachtung gemacht worden, dase deut-
sche Firmen bei ihren Angeboten nach Kanada nur In den sel-
tensten Faellen ausser dem Exportpreis auch den Heimwert 
der Ware angeben. .Seitdem der Umrechnungskurs fuer die 
Reichsmark zum Zwecke der Feststellung des Heimwertes auf 

festgesetzt wurde und die xJruß£ungon der kanadischen 
Regierungsagenten bei deutschen Firmen so gut wie aufge-
hoert haben, 1st es srwuenscht, äass in Pi'eislisten und 
Angeboten, die n^ch Kanada herausgehen, die Hoehe des 
Heimwertes aufgefuehrt wird. Diese Angabe ist erforder-
lich, um dem kanadischen Kaeufer eine genaue Kalkulation 
zu ermoeglichen» 

Bekanntlich wird in Kanada der 2oll auf den 
boeheren i.ert berechnet. Wenn der kaa&dische Kaeufer 
aber nicht neiss, ~selch®' der beiden V.erte nach erfolg-

sieh 
ter Umrechnung der hoehere ißt, so kann er/vor Erteilung 
des Auftrags auch kein genaues Bild ueb«r die tatsaechli-
chen Kosten dor Waren machen, die er aus Deutschland ein-
zuführen beabsichtigt. Ee ist vorgekommen, daes kanadi-
sche Firmen Dumpingzoll zahlen mussten, nachdem sie ihre 

Verkaufs-
An 

die Reichsstelle fuar den 
Auseenbandel 

B e r l i n W 9. 

// // 



Verkaufspreise in Kanada aohon vorher, d,h« nach Erteilung 
de3 Auftrage,in ihre Preislisten aufgenommen hatten, sodass 
sie die hären nach Ankunft nur unt*r Vorlust verkaufen konn-
ten« Waere es ihnen moeglich gewesen, von vornherein eine 
genaue Kalkulation zu machen, so haetten sie in ihre Preis-
listen entsprechend hoohere Preise eingesetzt. 

nach Kanada beteiligten deutschen Firmen entsprechend zu 
•®rstaendigen« 

ISs darf gebeten werden, die am Ausfuhrgesohaeft 


